
Hygienekonzept der TTG Ma/Wi für die Turnhalle in St.Margarethen 

(Stand 20.9.2021) 

Der Zutritt zur Sporthalle ist nur symptomfreien Personen gestattet. 

Für diese gilt dann aktuell die 3-G-Regel: 

GEIMPFT – GENESEN – GETESTET 

Der entsprechende 3-G-Nachweis ist vorzuweisen. 

Grundlage des Trainings- und Punktspielbetriebes bilden die jeweilige 

Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein, das 

jeweilige Handlungskonzept des Deutschen Tischtennisbundes und die 

jeweiligen Ausführungen des TTVSH hierzu. 

Beim Betreten der Halle sind die Hände zu Desinfizieren. 

Im Eingangsbereich stehen WC’s zur Verfügung, die nur einzeln betreten 

werden dürfen. 

Für den Punktspielbetrieb nutzt die Gastmannschaft den rechten 

Umkleideraum („Damen“) und die Heimmannschaft den linken 

Umkleideraum („Herren“). Beide Mannschaften betreten den Hallenraum 

direkt durch den jeweiligen Umkleideraum. Der Mittelgang wird nicht 

genutzt. Beide Mannschaften nutzen den Sitzbereich vor dem jeweiligen 

Umkleideraum. 

Sollte eine Gastmannschaft eine Sportlerin einsetzen, steht den 

Gästeherren keine Umkleide zur Verfügung, sondern nur der oder den 

Sportlerinnen der Gastmannschaft. 

Die Duschen können unter Beachtung der ausgehängten Bedingungen 

in der Halle vorbehaltlich kurzfristiger Sperrungen genutzt werden. Die 

Verpflichtungen (max. 2 Personen, Abziehen des Fußbodens und 

Abtrocknen der Armaturen)  sind auch von der Gastmannschaft zu 

erfüllen. 


